
 
Elektronisches Amtsblatt des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land 

04. Jahrgang  Mittwoch, den 30.11.2022  Nr. 18/2022 
 

 
Elektronisches Amtsblatt ZBL, Ausgabe 18/2022 

Seite 1 

 
 
 
 
 
In der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung am 15. November 2022 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
DS-Nr.: 43/11/22 VV 
Bestellung von Frau Simone Luedtke als Geschäftsführerin 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Am Donnerstag, den 15. Dezember 2022, um 16:00 Uhr, findet die öffentliche Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Wasser/Abwasser in der Geschäftsstelle Blumrodapark 6, 04552 Borna, großer Beratungsraum, mit folgender Tagesordnung  
statt: 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Abstimmung der Tagesordnung und  
 Festlegung der zwei Mitglieder für die Protokollunterzeichnung 
 
2. Anfragen der Einwohner gemäß § 9 Geschäftsordnung der Verbandsversammlung und § 44 Abs. 3 SächsGemO 
 
3. Beratung und Beschlussfassung Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan und Vorbericht für die Wirtschaftsjahre 2023/2024  
 
3.1. Entscheidung zu den fristgerecht erhobenen Einwendungen zur Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan und Vorbericht für die 
 Wirtschaftsjahre 2023/2024               DS-Nr.: 44/12/22 VV 
 
3.2. Beschlussfassung zur Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan und Vorbericht für die Wirtschaftsjahre 2023/2024 
                     DS-Nr.: 45/12/22 VV 
 
4. Beschlussfassung zur Gebührenkalkulation Trinkwasser für den Zeitraum 2023  bis 2024   DS-Nr.: 46/12/22 VV TW 
 
5. Beschlussfassung zur 1. Änderungssatzung i.d.F. vom 19.10.2022 zur Satzung über die öffentliche Wasserversorgung (WVS)  
 vom 15.12.2020                  DS-Nr.: 47/12/22 VV TW 
 
6. Beratung und Beschlussfassung zur Genehmigung der Inanspruchnahme der Verlängerung der Weiteranwendung der  
 Regelungen des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung des UStG in Verbindung mit der Optionserklärung  
 gemäß § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG              DS-Nr.: 48/12/22 VV  
 
7. Beratung und Beschlussfassung einer überplanmäßigen Ausgabe 2022 für den Bereich Abwasser i.H.v. 90,0 T€ für: „Ge- 
 meinde Neukieritzsch, OT Deutzen, Ernst-Thälmann-Straße“        DS-Nr.: 49/12/22 VV AW 
 
8. Information zum aktuellen Baugeschehen 
 
9. Information und Sonstiges 
 
10. Information und Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung 
 
Zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 10 ist die Öffentlichkeit recht herzlich eingeladen.  
 
Hinweis: 
Wir weisen auf die fortgeltenden Abstands- und Hygieneregelungen hin, wonach nur be-grenzte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen. Das Tragen einer FFP2-Maske ist erforderlich, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 
kann.  
 
 
 
gez. Schramm 
Verbandsvorsitzender 
 

 

Öffentliche Bekanntgabe 
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Öffentliche Bekanntmachung gem. § 36b SächsGemO 
 
Der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land gibt hiermit bekannt, dass am heutigen Tag die Einladung zur öffentlichen 
Verbandsversammlung am 15.12.2022 den Verbandsrätinnen und -räten ausgereicht wurde. Die Einladung mit beigefügten  
Sitzungsunterlagen liegen ab sofort in der Geschäftsstelle in 04552 Borna, Blumrodapark 6 während der Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme aus. 
Nach der jeweiligen Sitzung der Verbandsversammlung werden die Sitzungsunterlagen zur Tagesordnung von der Geschäfts-
stelle archiviert und für spätere Einsichtnahmen weiterhin vorgehalten. Wir bitten in solchen Fällen um vorherige Terminverein-
barung. 
 
gez. Schramm 
Verbandsvorsitzender  
 
 
 
 
 
 
Dieses Amtsblatt wurde vom Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land als eine Stelle zur öffentlichen Zustellung durch 
Bekanntmachung einer Benachrichtigung im Sinne des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) allgemein bestimmt. 
 

Öffentliche Zustellung durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung an die Erben nach  
Frau Jutta Thiele 
 
Gemäß § 4 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat  
Sachsen (SächsVwVfZG) i.V.m. § 10 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgeseztes (VwZG) 
 
wird hiermit bekannt gegeben, dass die Dokumente 
 
der Behörde: Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land 
 
Trinkwassergebührenbescheid vom 02.11.2022 für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.10.2022  
Kundennummer: 703532 / 7870, Vertragsnummer: 4892 
Verbrauchsstelle: 04575 Neukieritizsch, Hauptstraße 44  
 
und 
 
Rechnung 2022-00951 vom 02.11.2022 
Auftragsnummer: 4631633 
Kundennummer: D703532 
 
Name und letzte bekannte Adresse des Adressaten: Jutta Thiele, Hauptstraße 44, 04575 Neukieritzsch 
 
den Erben öffentlich zugestellt werden. 
 
Durch diese öffentliche Zustellung der Dokumente können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste  
drohen. Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen  
sind. 
 
Die Dokumente können in Zimmer 310, der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land, Blumroda- 
park 6, 04552 Borna, zu den Geschäftszeiten eingesehen werden. 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

 

Öffentliche Zustellung durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung 
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Mit der Bekanntmachung des Landratsamtes Leipzig über die Genehmigung der 8. Änderungssatzung i.d.F. vom 18.09.2018 zur 
Verbandssatzung des ZBL i.d.F. vom 08.11.2005 im Sächsischen Amtsblatt, Ausgabe Nr. 52, am 27.12.2018 erfolgen die öffentli-
chen Bekanntmachungen im Sinne der Verordnung über die Form kommunaler Bekanntmachungen (KomBekVO) und ortsübli-
chen Bekanntgaben, sofern keine abweichenden Rechtsvorschriften bestehen, durch elektronische Veröffentlichung im Amtsblatt 
des ZBL auf dessen öffentlichem Onlineportal unter www.zbl-borna.de. Darüber hinaus ist das Amtsblatt in gedruckter Form im 
Verwaltungsgebäude, Blumrodapark 6, 04552 Borna erhältlich. 
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